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Unter neuer Flagge
Mit dieser Nummer tut unsere Zeitschrift zaghaft
wie noch nie den Schritt in einen neuen Jahrgang.
«Wird man mich noch erkennen?» — «Werde ich

gefallen?» Diese Fragen gehen nicht nur der neuen
Dame, sondern auch der Redaktion durch den

Kopf. Die Antwort werden Sie, liebe Leser geben.
Weiter hinten wurde eigens eine Rubrik geschaffen.
Von der nächsten Nummer an wird darin
Schmeichelhaftes und weniger Schmeichelhaftes zu lesen

sein. Auch negative Urteile werden veröffentlicht
werden. Nur so können wir Ihnen eine stets interessante

Zeitschrift ins Haus bringen lassen.
Wie unsere Leser bereits wissen, ist die

Titeländerung bedingt durch die Namensänderung des

Verlegers, des Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik — SVLT. Wie der Verband, so wird
auch die Zeitschrift inskünftig alle Gebiete der

Landtechnik erfassen.
Verschiedenen Anregungen Rechnung tragend,
werden wir uns bemühen, inskünftig kürzere Artikel
zu erhalten und zu veröffentlichen. Sämtliche
Mitarbeiter wurden diesem Sinne mit Schreiben vom
18. Notember orientiert
Wir haben auch versucht — und wir werden uns

weiter darum bemühen — neue Rubriken zu schaffen

und damit die Zeitschrift aufzulockern.
Wir begrüssen alle unsere Leser als neue
Mitarbeiter der Zeitschrift und zweifeln nicht, dass bei

einer derartigen regen Mitarbeit unsere Zeitschrift
auch in Zukunft gefallen, resp. besser gefallen wird.

Die Redaktion

Der Landwirt
im Strassenverkehr

Zwischen Ölten und Luzern

soll es angeblich jugendliche Traktorfahrer geben,
die aus den Feldwegen heraus keck auf die
signalisierte Hauptstrasse fahren ohne sich darum zu

kümmern, ob auf dieser Hauptstrasse ein Fahrzeug
von rechts oder links naht. Diesen Hinweis musste
der Unterzeichnende kürzlich in der Ständigen
Strassenverkehrskommission in Gegenwart von 50

Experten zur Kenntnis nehmen. Keine angenehme
Sache!
Gerne will ich annehmen, die Person, die diese

Feststellung schon zum zweiten Mal macht, sei

vom Pech besonders verfolgt und müsse immer

nur wegen besonders undisziplinierten Traktorfahrern

die Bremse ihres PW strapazieren. Diesen

Undisziplinierten möchte ich in Erinnerung rufen,
was in der Schrift Nr. 9 «Strasse und Verantwortung»

(dem Lernbuch für jugendliche Fahrer von
landw. Motorfahrzeugen) steht: Das Signal mit dem

roten Dreieck auf der Spitze bedeutet «Kein
Vortritt!» Jeder Führer eines landw. Motorfahrzeuges
soll es vor jedem Einmünden vom Hof, vom Feld

oder von einem Feldweg auf eine Strasse im

Geiste vor sich sehen. Er denke dabei jedes Mal:
«Halt! Kein Vortritt! Lass den Vortritt (von rechts
und von links) den Andern, den Schnelleren! Sie
werden dir dafür dankbar sein! R. Piller.

Nachwort der Redaktion: Für diese Rubrik nehmen

wir gerne Zuschriften entgegen, die ein beobachtetes

vorbildliches Verhalten eines Fahrers von
landw. Motorfahrzeugen loben oder begangene Un-
korrektheiten tadeln. Wenn möglich lege man eine
Photo oder Skizze bei. Danke.
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